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Text 

Erzeugung, Verarbeitung, Umwandlung, Erwerb und Besitz 

§ 6. (1) Die Erzeugung, Verarbeitung, Umwandlung, der Erwerb und Besitz von Suchtmitteln ist, sofern im 
folgenden nicht anderes bestimmt ist, nur gestattet 

 1. den Gewerbetreibenden mit einer Berechtigung zur Herstellung von Arzneimitteln und Giften und zum 
Großhandel mit Arzneimitteln und Giften gemäß § 94 Z 32 der Gewerbeordnung 1994 nach Maßgabe 
einer Bewilligung der Bundesministerin für Gesundheit, Familie und Jugend; sofern es sich um 
Suchtgifte handelt, darf die Bewilligung nur unter Festsetzung einer Höchstmenge erteilt werden, den 
zum Großhandel mit Arzneimitteln Berechtigten überdies nur, wenn sie ein Detailgeschäft überhaupt 
nicht oder doch räumlich vollkommen getrennt führen; 

 2. wissenschaftlichen Instituten oder öffentlichen Lehr-, Versuchs-, Untersuchungs- oder sonstigen 
Fachanstalten nach Maßgabe einer Bestätigung der zuständigen Aufsichtsbehörde, daß sie die 
Suchtmittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. 

(2) Der Anbau von Pflanzen zwecks Gewinnung von Suchtgift ist verboten, ausgenommen 

 1. durch die im Abs. 1 Z 2 genannten Institute und Anstalten für wissenschaftliche Zwecke sowie 

 2. durch die im § 6a Abs. 1 genannten Gesellschaften für die Herstellung von Arzneimitteln sowie damit 
verbundene wissenschaftliche Zwecke. 

(3) Den Wachkörpern des Bundes und den Behörden, denen die Vollziehung dieses Gesetzes obliegt, ist der 
Erwerb und Besitz von Suchtmitteln auch ohne Bewilligung insoweit gestattet, als sie diese für Schulungs- oder 
Ausbildungszwecke benötigen oder ihnen Suchtmittel in Vollziehung dieses Gesetzes zukommen. 

(4) Den Sanitätseinrichtungen des Bundesheeres ist die Verarbeitung, der Erwerb und Besitz von 
Suchtmitteln auch ohne Bewilligung insoweit gestattet, als sie diese für die ärztliche oder zahnärztliche 
Versorgung der Angehörigen des Bundesheeres benötigen oder es für die veterinärmedizinische Behandlung 
sowie für die Ausbildung der im Bundesheer in Verwendung stehenden Tiere notwendig ist. 

(4a) Den organisierten Notarztdiensten ist die Verarbeitung, der Erwerb und Besitz von Suchtmitteln auch 
ohne Bewilligung insoweit gestattet, als sie diese für die notärztliche Tätigkeit benötigen. 

(5) Personen, die zur Herstellung von Erzeugnissen, die keine psychotrope Wirkung entfalten, berechtigt 
sind und zur Herstellung dieser Erzeugnisse ein Suchtmittel gemäß § 5 Abs. 2 benötigen, ist die Erzeugung, 
Verarbeitung, der Erwerb, Besitz und die Einfuhr dieses Suchtmittels nur nach Maßgabe einer Bewilligung der 
Bundesministerin für Gesundheit, Familie und Jugend gestattet. 

(6) Die nach Abs. 1 Z 1 Berechtigten dürfen Suchtmittel nur an die nach Abs. 1, 3, 4 oder 4a Berechtigten 
sowie an öffentliche Apotheken und Anstaltsapotheken abgeben, Suchtmittel gemäß § 5 Abs. 2 überdies auch an 
die nach Abs. 5 Berechtigten. 

(7) Den nach Abs. 5 Berechtigten ist nicht gestattet 

 1. das Inverkehrsetzen von Suchtmitteln gemäß § 5 Abs. 2 und 
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 2. das Inverkehrsetzen der unter Verwendung solcher Suchtmittel hergestellten Erzeugnisse, sofern eine 
Rückgewinnung der Suchtmittel durch leicht anwendbare Mittel möglich ist. 


